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Kurztitel 

Geschäftsordnung des Bundesschätzungsbeirates, der Landesschätzungsbeiräte und der 
Schätzungsausschüsse 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 263/1971 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 329/2025 

Typ 

Geschäftsordnung 

§/Artikel/Anlage 

§ 2 

Inkrafttretensdatum 

24.07.1971 

Außerkrafttretensdatum 

30.12.2025 

Index 

33 Bewertungsrecht 

Text 

§ 2. (1) Gemäß § 4 Abs. 1 des Bodenschätzungsgesetzes 1970 gehören dem Bundesschätzungsbeirat 
an: 

 1. ein vom Bundesminister für Finanzen beauftragter rechtskundiger Bundesbeamter als 
Vorsitzender des Bundesschätzungsbeirates, 

 2. der technische Leiter der Bodenschätzung im Bundesministerium für Finanzen, 

 3. zwölf unter Bedachtnahme auf den Vorschlag der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft berufene Mitglieder, die Landwirte sind oder, ohne die Landwirtschaft 
auszuüben, über eingehende Sachkenntnis auf dem Gebiet der Landwirtschaft oder Bodenkunde 
verfügen. 

(2) Für den Fall einer Verhinderung der im Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Bediensteten werden vom 
Bundesminister für Finanzen Vertreter bestimmt. 
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